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Haushaltssatzung der Stadt Emden 

für das Haushaltsjahr 2024 

 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat 

der Rat der Stadt Emden in der Sitzung am 07.12.2023 folgende Haushaltssatzung 

beschlossen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird 

 

1. im Ergebnishaushalt 

    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf   199.390.600 Euro 

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 

 

234.505.000 Euro 

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 1.150.000 Euro 

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 Euro 

 

2. im Finanzhaushalt 

    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  182.171.200 Euro 

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  

 

221.183.500 Euro 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  15.791.200 Euro 

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  

 

34.656.400 Euro 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  24.865.200 Euro 

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  

 

9.500.000 Euro 

festgesetzt. 

 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

 

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 222.827.600 Euro 

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 265.339.900 Euro 

 

§ 1 a 

 

Der Wirtschaftsplan des Betriebes 836 Optimierter Regiebetrieb Rettungsdienst für das 

Haushaltsjahr 2024 wird festgesetzt: 

 

1. im Ergebnishaushalt 

    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf   5.046.700 Euro 

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  

 

5.046.700 Euro 

1.3 der außerordentlichen Erträge auf  0 Euro 

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  

 

0 Euro 



Amtsblatt für die Stadt Emden Nr. 12/2024 

–57– 

2. im Finanzhaushalt 

    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  5.046.700 Euro 

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  

 

4.732.900 Euro 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  15.000 Euro 

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  

 

216.000 Euro 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  0 Euro 

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  

 

 26.600 Euro 

 

§ 1 b 

 

Der Wirtschaftsplan des Betriebes 841 Optimierter Regiebetrieb kulturevents emden für 

das Haushaltsjahr 2024 wird festgesetzt: 

 

1. im Ergebnishaushalt 

    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf  6.469.200 Euro 

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  

 

6.469.200 Euro 

1.3 der außerordentlichen Erträge auf   0 Euro 

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  

 

 0 Euro 

2. im Finanzhaushalt 

    mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  6.426.600 Euro 

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  

 

6.111.500 Euro 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  0 Euro 

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  

 

 315.100 Euro 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit   0 Euro 

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  

 

  0 Euro 

 

§ 2  

 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) des Kernhaushaltes wird auf 

 

   7.465.200 Euro 

festgesetzt. 

 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für den Betrieb 836 

Optimierter Regiebetrieb Rettungsdienst nicht veranschlagt. 

 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für den Betrieb 841 

Optimierter Regiebetrieb kulturevents emden nicht veranschlagt.  
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§ 2 a – Konzernfinanzierung Investitionen 

 

Der Höchstbetrag der Kredite, die für Investitionsmaßnahmen im Rahmen einer 

Ausnahmegenehmigung nach § 181 NKomVG („Konzernfinanzierung“) im Jahr 2024 

insgesamt aufgenommen werden dürfen, wird auf 17.400.000 Euro festgesetzt. Die 

Weiterleitung erfolgt zu marktüblichen Konditionen. Die erzielten Zinsüberschüsse verbleiben 

bei der Kernverwaltung. 

 

§ 3 

 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird für den Kernhaushalt auf  

 

 450.000 Euro 

festgesetzt. 

 

Verpflichtungsermächtigungen für den Betrieb 836 Optimierter Regiebetrieb Rettungsdienst 

werden nicht veranschlagt. 

 

Verpflichtungsermächtigungen für den Betrieb 841 Optimierter Regiebetrieb kulturevents 

emden werden nicht veranschlagt. 

 

§ 4 

 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen 

Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 

 

 30.000.000 Euro 

festgesetzt. 

 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen 

Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Betriebes 836 Optimierter 

Regiebetrieb Rettungsdienst in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 

 

 300.000 Euro 

festgesetzt. 

 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen 

Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Betriebes 841 Optimierter 

Regiebetrieb kulturevents emden in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 

 

 1.000.000 Euro 

festgesetzt. 

 

§ 4 a – Konzernfinanzierung Liquiditätskredite 

 

Die Stadt Emden darf ausschließlich zur Vorfinanzierung der investiven Bestandteile des 

Projektes Zentralklinikum im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite bis zu 30.000.000 Euro im 

Rahmen der Konzernfinanzierung an die Trägergesellschaft bereitstellen. 
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§ 5 

 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzung wie 

folgt festgesetzt: 

 

1. Grundsteuer 

 

 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 

 

400 v. H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 

 

480 v. H. 

2. Gewerbesteuer   420 v. H. 

 

§ 6 

 

Wertgrenzen über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie 

Verpflichtungsermächtigungen gelten im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG als unerheblich, 

wenn sie im Einzelfall den Betrag von 30.000 Euro nicht überschreiten. 

 

Wertgrenzen zur Einzelveranschlagung von Investitionen 

In den Teilhaushalten sind Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

gem. § 4 Abs. 6 KomHKVO einzeln darzustellen, wenn sie folgende Wertgrenzen erreichen: 

 

- Unbewegliches Vermögen und Investitionskostenzuschüsse 

(ohne Straßenbaumaßnahmen)     250.000 Euro 

- Straßenbaumaßnahmen      900.000 Euro 

- Bewegliches und sonstiges immaterielles Vermögen 

(ohne Feuerwehr)       50.000 Euro 

- Feuerwehrinvestitionskonzept     250.000 Euro 

 

Wertgrenzen für Wirtschaftlichkeitsvergleiche / Folgekostenberechnungen 

Investitionen von erheblicher Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO, die eine 

Wirtschaftlichkeitsberechnung erfordern, liegen vor, wenn einzelne Investitionsmaßnahmen 

einen Gesamtinvestitionsbedarf von folgenden Wertgrenzen erreichen: 

 

- Straßenbaumaßnahmen      250.000 Euro 

- Sonstiges Vermögen       50.000 Euro 

 

Investitionen von unerheblicher Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO, die eine 

einfache Folgekostenberechnung erfordern, liegen vor, wenn diese den vorgenannten Betrag 

der Gesamtinvestition unterschreiten, aber mindestens 5.000 Euro betragen. 

 

Emden, 07.12.2023 

Stadt Emden 

 

Tim Kruithoff 

Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt 

gemacht. 

 

Die nach § 120 Abs. 2 und nach § 130 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 Niedersächsisches 

Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) erforderliche Genehmigung ist am 21.03.2024 durch 

das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport unter dem Aktenzeichen 

32.18/10302-402(2024) erteilt worden. 

 

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG werktags vom 02.04.2024 bis zum 

10.04.2024 (montags bis freitags von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und montags bis donnerstags 

von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr) zur Einsichtnahme im Verwaltungsgebäude I, 

Frickensteinplatz 2, Zimmer 424, öffentlich aus. 

 

Emden, 28.03.2024 

Stadt Emden 

 

Tim Kruithoff 

Oberbürgermeister 

 

 

 

 

Bekanntmachung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) für einen Gewässerausbau gemäß § 68 WHG / Stadt Emden 

 
Der Bau- und Entsorgungsbetrieb Emden hat im Rahmen der „Herstellung eines Hochpolders 

und der notwendigen Nebenanlagen in der Stadt Emden“ einen Antrag nach § 68 WHG für 

einen Gewässerausbau (u. a. Herstellung Hochpolder, Gewässerherstellung, 

Gewässerprofilierung) in der Gemarkung Larrelt, Flur 18, Flurstücke 29 und 30 gestellt. 

 

Die Stadt Emden hat nach der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 5 des 

Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), in der zurzeit gültigen Fassung, 

festgestellt, dass eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung für das 

Vorhaben nicht besteht.  

 

Es sind insgesamt keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen zu erwarten bzw. diese 

werden durch eine angepasste Technik, durch Schutzmaßnahmen, durch die angepasste 

zeitliche Ausführung der Baumaßnahmen und einer ökologischen Baubegleitung vermieden. 

 

Diese Feststellung wird hiermit gemäß UVPG bekannt gemacht. Diese Feststellung ist nicht 

selbständig anfechtbar. 

 

Nähere Informationen zur durchgeführten Allgemeinen Vorprüfung sind der Internetseite der 

Stadt Emden unter Bekanntmachungen des FD Umwelt und Klimaschutz für 6 Wochen ab 

Veröffentlichung im Amtsblatt zu entnehmen. 

 

Emden, 28.03.2024 

Stadt Emden – Fachdienst Umwelt und Klimaschutz  

 

Tim Kruithoff 

Der Oberbürgermeister 

 

https://www.emden.de/Rathaus/Bekanntmachungen/Bekanntmachungen
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Herausgeber:  
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Erscheinungsweise: 

Das Amtsblatt für die Stadt Emden ist ein elektronisches amtliches Verkündungsblatt, das 

ausschließlich im Internet unter der Adresse www.emden.de/amtsblatt bereitgestellt wird. Es 

erscheint nach Bedarf – in der Regel alle 7 Tage freitags. Das Datum der jeweiligen Ausgabe ist 

identisch mit der Bereitstellung im Internet.  


